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Für die folgende Argumentation ist es vollkommen 
uninteressant, aus welchen Gründen manche Men-
schen Kinder bekommen, andere bewusst darauf 
verzichten und wie viele Erwachsene unter unge-
wollter Kinderlosigkeit leiden. Kinderlosigkeit wird 
hier als rein sozioökonomische Kategorie und nicht 
in einem moralischen Sinne verstanden. So sind 
auch Menschen, deren Kinder fi nanziell selbständig 
sind, wieder „kinderlos“. Es geht hier um die Vertei-
lung von sozioökonomischen Ressourcen zwischen 
Eltern und Kinderlosen insgesamt. Erstaunlicher-
weise war es das Bundesverfassungsgericht, das 
2001 in einer Entscheidung zur Pfl ege versicherung 
das Augenmerk auf die Verteilungswirkungen zwi-
schen Menschen mit und ohne Unterhaltspfl ich-
ten gegenüber Kindern legte. Mit der sozioöko-
nomischen Betrachtungsweise gelingt es, die 
Ursachen der immer wieder beklagten Kinderarmut 
in Deutschland besser zu verstehen. Man sollte mei-
nen, dass eine Gesellschaft , in der sich die Zahl der 
Geburten seit 1965 halbiert hat, die wenigen Kin-
der, die sie hat, besonders gut versorgt. Das Ge-
genteil aber ist der Fall: Die Kinderarmut verharrt 
seit vielen Jahren auf gleich hohem Niveau1 – dar-
an hat auch die Halbierung der Arbeitslosigkeit in 
den letzten Jahren und die enorme Steigerung der 
Müttererwerbstätigkeit in den letzten Jahrzehnten 
nichts ändern können.

I. Eltern und Kinderlose im Sozialstaat
Die Grundmauern des bundesdeutschen Sozial-
staats wurden in den 1950er Jahren ausgebaut. Da-
mals ging es vor allem darum, die Hausfrauenehe 
abzusichern – eine Ehe, in der regelmäßig Kinder 
geboren wurden und in der die Ehefrau spätestens 
ab der Geburt des ersten Kindes ihren Beruf aufgab. 
In jener fernen Zeit galt Kinderlosigkeit als bedau-
ernswertes Schicksal und nicht als eine Frage des 
Lebensstils. Das Ehegattensplitting, die Witwenren-
te und die Familienkrankenversicherung fl ankierten 
dieses familienrechtliche Modell, in der die Ehefrau 
auch zivilrechtlich auf die Haushaltsführung ver-
pfl ichtet war. 

In den 1950er Jahren wurden sozialstaatliche 
Meilensteine gelegt, als mit der Dynamisierung der 
Rente aus einem Zubrot für Rentner eine den Le-
bensstandard sichernde Rente wurde und die Ver-
sorgung der alten Generation endgültig aus der 
Zuständigkeit der Familie herausgelöst und der Ver-
sichertengemeinschaft  übertragen wurde. Der ur-
sprüngliche „Schreiberplan“, der die Anpassung der 
Renten anhand der Entwicklung der Löhne und Ge-

Sozioökonomische Anreize für kinderlose 
Lebenskonzepte und ihre familienpolitische 
Hypothek

1 Nach Angaben des 
Institutes für Arbeits-
markt- und Berufsfor-
schung (IAB) der Bun-
desagentur für Arbeit 
lebten 2013 rund 20 % 
der Kinder unter 15 
Jahren unterhalb der 
Schwelle der Armuts-
gefährdung. Das waren 
2,11 Millionen Kinder 
(Tophoven, S./Wenzig, 
C./Lietzmann, T. (2015): 
Kinder- und Familien-
armut. IAB, S. 7). Die 
Steigerung auf 20,3 % 
im Jahr 2016 war 
insbesondere auf den 
Zuzug von gefl üchteten 
Kindern und Jugend-
lichen zurückzuführen 
(FAZ vom 4.8.2017, 
S. 17). 

2 Vgl. hierzu aus-
führlich: Borchert, J. 
(2013): Sozialstaats-
Dämmerung. München, 
S. 40 ff.

3 Vgl. Birg, H. (2001): 
Die demographische 
Zeitenwende. München, 
S. 97 ff.

hälter der versicherungspfl ichtig Beschäft igten vor-
sah, hatte allerdings auch eine Kollektivierung der 
Kosten für die junge Generation vorgesehen, die 
sogenannte „Jugendrente“. Es wurde damals in der 
Diskussion darauf hingewiesen, dass man andern-
falls der Bevölkerung Kinderlosigkeit ökonomisch 
nahelegen würde. Adenauer soll diesen Einwand 
mit den Worten weggewischt haben: „Kinder be-
kommen die Leute immer“.2 Ganz unsinnig war das 
nicht, fand die Reform doch zu einem Zeitpunkt 
statt, als die Geburtenrate ihrem Höhepunkt noch 
entgegenstrebte.

Womit seinerzeit niemand gerechnet hat, ist 
mittlerweile eingetreten: Seit den 1970er Jahren be-
fi ndet sich die Geburtenrate im freien Fall. Jede Ge-
neration wird nur noch zu 2/3 von der nachfolgen-
den Generation ersetzt.3 Das ist ein demografi sches 
Problem. Aber auch ein Verteilungsproblem: 

Hätte jedes Paar in Deutschland ein Kind – 
oder noch technischer ausgedrückt: würde sich 

jeder Erwachsene ein halbes Kind mit einem 
anderen Erwachsenen teilen, so könnten wir 

mit den überkommenen Strukturen 
weiterleben.

In dem Fall trüge jeder Erwachsene gleichmäßig 
zu den sozialen Sicherungssystemen bei: Er oder 
sie würde Beiträge zur Sozialversicherung entrich-
ten und gleichzeitig einen Beitrag in Form der Er-
ziehung für die zukünft ige Gesellschaft  leisten – 
unsere sozialen Sicherungssysteme überleben nur, 
wenn auch eine ausreichend große und gut ausge-
bildete Nachwuchsgeneration heranwächst. Wir 
hätten zwar trotzdem ein demografi sches Problem, 
aber kein Gleichheitsproblem. Faktisch ist es aber 
so, dass sich heute die Gesellschaft  spaltet, in die-
jenigen, die ein oder zwei (oder sogar mehr) Kin-
der haben, und diejenigen, die lebenslang kinder-
los bleiben. In einer Situation aber, in der 25 % der 

Prof. Dr. Anne Lenze

Professorin für Soziale 
Sicherung an der 
Hochschule Darmstadt

anne.lenze@h-da.de
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4 Vgl. FAZ vom 
30.9.2016, S. 23.

5 Vgl. http://www.deut 
scher-familienverband.
de/publikationen/fach 
informationen/send/2-
publikationen/211-hori 
zontaler-vergleich-2017

6 BVerfGE 103, S. 242, 
270.

7 S. o. A. 

8 Vgl. BT-Drucks. 
15/4375, S. 4.

9 Vgl. Bundessozialge-
richt vom 30.9.2015, 
Az.: B 12 KR/12 R, und 
vom 20.7.2017, Az.: B 
12 KR 14/15R. 

10 Vgl. Pressemittei-
lung des Deutschen 
Familienverbandes vom 
1.10.2015.

Entscheidung zur Pfl egeversicherung eine ver-
fas sungs widrige Gleichbehandlung von Eltern 
und Kinder losen in der Sozialversicherung fest-
gestellt. Das Gericht hat aus dem allgemeinen 
Gleich   heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG den Grund-
satz abgeleitet, dass die Kindererziehung als ein 
„generativer Beitrag“ für diejenigen sozialen Siche-
rungssysteme der Gesellschaft  zu bewerten ist, 
die auf das Nachwachsen einer ausreichenden 
jungen Generation angewiesen sind: Werde dieser 
generative Beitrag nicht mehr in der Regel von 
allen Versicherten erbracht, so führe dies zu einer 
spezifi schen Belastung kindererziehender Ver-
sicherter im Pfl egeversicherungssystem, deren 
benachteiligende Wirkung auch innerhalb dieses 
Systems auszugleichen sei. Die kindererziehenden 
Versicherten sicherten die Funktionsfähigkeit der 
Pfl egeversicherung also nicht nur durch Beitrags-
zahlung, sondern auch durch die Betreuung und 
Erziehung von Kindern. Außerdem stellte das Ge-
richt unmissverständlich klar, dass der zwischen 
Eltern und kinderlosen Personen vorzunehmen-
de Ausgleich durch Regelungen zu erfolgen habe, 
die die Elterngeneration während der Zeit der Be-
treuung und Erziehung entlasten, „denn die Beiträ-
ge, die von der heutigen Kindergeneration später 
im Erwachsenenalter auch zugunsten kinderloser 
Versicherter geleistet werden, basieren maßgeb-
lich auf Erziehungsleistungen ihrer heute versiche-
rungspfl ichtigen Eltern, die hiermit verbundene Be-
lastung der Eltern tritt in deren Erwerbsphase auf 
– sie ist deshalb auch in diesem Zeitraum auszu-
gleichen“6. Ausdrücklich gab das BVerfG dem Ge-
setzgeber auf, „die Bedeutung des vorliegenden Ur-
teils auch für andere Zweige der Sozialversicherung 
zu prüfen“7. Der Gesetzgeber hat das Urteil zwar 
für den Bereich der gesetzlichen Pfl egeversicherung 
umgesetzt, indem Versicherte ohne Kinder einen 
geringfügig höheren Versicherungsbeitrag entrich-
ten als versicherte Eltern. Er hat jedoch eine Über-
tragung für die wesentlich wichtigeren Bereiche der 
gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung ab-
gelehnt.8 Auch das Bundessozialgericht hat bislang 
die Übertragung dieser Grundsätze auf die Renten- 
und Krankenversicherung abgewiesen.9 Eine Ver-
fassungsbeschwerde liegt dem Bundesverfassungs-
gericht vor.10 

In der verfassungswidrigen Gleichbehandlung 
von Eltern und Kinderlosen auf der Beitragsseite 
in der Renten- und Krankenversicherung liegt eine 
zentrale und häufi g übersehene Ursache für die Ar-
mut von Familien. Hier geht es um Summen, die 
sich auch durch die steuerfi nanzierte sogenann-
te „Familienförderung“ nicht kompensieren lassen. 
Es ist dringend an der Zeit, dass dies geändert wird, 
denn die mit der demografi schen Entwicklung ab-
sehbar weiter steigenden Sozialversicherungsabga-
ben werden den Familien immer weiter das Wasser 
abgraben. 

Menschen (oder mehr) auf Dauer kinderlos blei-
ben, haben diejenigen, die sich für Kinder entschei-
den, das Nachsehen auf allen relevanten Märkten – 
das betrifft   Wohnungen, Konsum und Freizeit, aber 
auch den Arbeitsmarkt, weil sich nur bei Eltern das 
Problem der Vereinbarkeit stellt. 

Gleichzeitig ist unser soziales Sicherungssystem 
so gestrickt, dass es weitestgehend von der Unter-
haltsverpfl ichtung für Kinder abstrahiert, das heißt 
Eltern und Kinderlose werden bei den Beiträgen 
gleich behandelt, obwohl sie verschieden sind. Kin-
derlose stehen insbesondere in der Rentenversiche-
rung besser da als Eltern, da sie durchgehend er-
werbstätig sein können und regelmäßig höhere 
Rentenanwartschaft en erwerben. 

Das Sozialversicherungssystem prämiert 
Kinderlosigkeit und gräbt den Familien 

ökonomisch das Wasser ab.

Vom Ausgangspunkt am 1. Juni 1957 bis heute ist 
der Gesamtsozialversicherungsbeitrag von 23,8  % 
auf 39,55 % gestiegen. Der wissenschaft liche Beirat 
beim Wirtschaft sministerium geht von einer weite-
ren Steigerung bis auf 54  % im Jahr 2040 aus.4 In 
den 1950/60er Jahren konnte von einem Durch-
schnittseinkommen noch eine Familie ernährt und 
ein Haus gebaut werden. Heute kann von einem 
sozialversicherungspflichtigen    Durchschnittsein-
kommen nach Abzug von Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen nicht mehr das steuerrechtliche 
Existenzminimum von vier Personen gedeckt wer-
den. Der Deutsche Familienverband erstellt hierzu 
jedes Jahr eine Übersicht, die dies veranschaulicht.5 

II. Der generative Beitrag der Kinder-
erziehung in der Sozialversicherung

Diese Problematik hat das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) 2001 erkannt. Es hat in seiner 
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III. Die angebliche Lösung: Das Leitbild 
vollberufstätiger Eltern

Die Lösung, die die Politik derzeit parteiübergrei-
fend vorgibt, ist das neue Leitbild der vollberufs-
tätigen Eltern. Dieses Leitbild wird insbesondere 
durch das Elterngeld vorgegeben, das in seiner Ba-
sisvariante als Lohnersatzleistung für zwölf Mona-
te gezahlt wird, an die sich noch zwei Vätermona-
te anschließen können. Im Anschluss daran wird 
ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in ei-
ner Krippe oder bei einer Tagesmutter eingeräumt. 
Off ensichtlich eine Win-win-Situation für alle Be-
teiligten: Hier treff en die Emanzipationsbestrebun-
gen der Frauen auf den Fachkräft emangel der Wirt-
schaft , es werden zusätzliche Gelder in die Kassen 
von Steuerstaat und Sozialversicherungen gespült 
(wir erleben das gerade), die Familienarmut wird 
reduziert, wenn beide Elternteile arbeiten, und der 
Idee nach sollen die Kinder klüger werden, wenn sie 
frühzeitig in die Kinderbetreuung kommen. 

Das neue Leitbild setzt jedoch junge Famili-
en unter einen enormen Druck. Am besten funk-
tioniert es noch in der Ein-Kind-Familie, bei zwei 
Kindern wird es schon schwierig. Selbst wenn Fa-
milien dieses Konzept wählen und gut damit klar-
kommen, weil sie zum Beispiel in Berufen mit 
hoher Zeitsouveränität arbeiten oder auf eine Un-
terstützung durch Großeltern zurückgreifen kön-
nen, ist es dennoch ungerecht, weil es von der Un-
terhaltspfl icht gegenüber Kindern abstrahiert. 

Eltern sollen gegen die ungerechten Strukturen 
am besten selber anarbeiten. Erst wenn Eltern 
genau so viel erwerbsarbeiten wie Kinderlose, 
sind sie zum Beispiel in der Rentenversiche-

rung nicht mehr benachteiligt.

Allerdings haben sie immer noch große Teile ihres 
Einkommens für den Unterhalt der Kinder zu ver-
wenden – also ist Gleichheit selbst dann nicht her-
gestellt, wenn alle Elternteile in Vollzeit erwerbstä-
tig sind. Heute hat die Vollberufstätigkeit von Eltern 
selten etwas mit Freiwilligkeit und Wahlfreiheit zu 
tun, weil die Strukturen so sind, dass in vielen Fäl-
len beide Eltern erwerbsarbeiten müssen.

Das neue Leitbild passt zu zwei Gruppen von El-
tern in keinster Weise, weswegen sie auch in beson-
derer Weise von Armut betroff en sind. Dies sind 
einmal die Alleinerziehenden, bei denen fast die 
Hälft e der armen Kinder lebt. In vielen Fällen sind 
sie ganz allein für die Erziehung und Betreuung der 
Kinder zuständig und sollen daneben auch noch 
voll erwerbstätig sein. In der Hälft e der Fälle erhal-
ten sie nicht einmal Unterhalt für ihre Kinder und 
müssen deren Bedarf auch noch selber erwirtschaf-
ten. Auf ihre Einkommen greift  der deutsche Staat 
im internationalen Vergleich in besonders schar-
fer Weise zu.11 Die zweite Gruppe ist die der kinder-
reichen Familien – Familien also, die mehr als drei 

11 Vgl. Lenze, A. (2014): 
Alleinerziehende unter 
Druck. Gütersloh, S. 58.

12 2013 gab es in 
Deutschland 4,3 Millio-
nen Familien mit einem 
Kind (54 Prozent), 2,9 
Millionen Familien 
mit zwei Kindern (36 
Prozent) sowie 861.000 
Familien mit drei und 
mehr Kindern (11 Pro-
zent). Damit wachsen 
rund 280.000 Kinder – 
oder jedes vierte Kind! 
– in einer kinderreichen 
Familie auf (vgl. BMFSFJ 
(2014): Familienreport 
2013. Berlin, S. 19).

13 Vgl. Kupferschmidt, 
F. (2007): Umverteilung 
und Familienpolitik. 
Frankfurt a. M., S. 207.

Kinder haben. Immerhin ein Viertel der Kinder in 
Deutschland lebt in einer solchen Familie (auch 
wenn diese Konstellation bezogen auf die Gesamt-
heit der Familien nur 11 % ausmacht).12 Diese sind 
auch in besonderer Weise von Armut betroff en. 

Wir leben in einem System der Vergangenheit. 
Unser Sozialstaat erreicht die Familien nicht mehr, 
weil immer mehr Mütter berufstätig sind: Die Ent-
lastung durch das Ehegattensplitting nimmt bereits 
ab, wenn Mütter in Teilzeit arbeiten. Und schon 
eine Tätigkeit über der 450-€-Grenze führt dazu, 
dass eigene Krankenversicherungsbeiträge zu ent-
richten sind. Vollkommen abwegig wäre es auch, in 
jungen Familien, die schon auf ein (volles) zweites 
Einkommen verzichten, dem betreuenden Eltern-
teil auch noch zusätzliche Krankenversicherungs-
beiträge aufzuerlegen. Für Altehen würde sowieso 
der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz greifen. 
Das Ehegattensplitting und die beitragsfreie Mitver-
sicherung weisen aber in der Tat auf ein Problem 
hin: Mit ihnen kann die Kindererziehung in vielen 
Familienformen nicht mehr berücksichtigt werden: 
Dies gilt für berufstätige Eltern, selbst wenn sie ver-
heiratet sind, dies gilt für nicht verheiratete Eltern 
und es gilt für Alleinerziehende. Deshalb muss ein 
neues, modernes System neben das alte gesetzt wer-
den, dessen Wirkungen – wie gesagt – von selbst 
auslaufen und aufgrund der gesellschaft lichen Ent-
wicklung zunehmend obsolet werden.

IV. Endlich Ausgleich schaffen 
zwischen Menschen mit und ohne 
Unterhaltspfl ichten

a) Trügerische steuerfi nanzierte Entlastungen
Ein modernes System muss sich am Maßstab mes-
sen lassen, ob es einen Ausgleich vornimmt zwi-
schen Kinderlosen und Eltern. Ein elementarer 
Nachteil der Familienförderung, so wie wir sie ken-
nen, nämlich ist: 

Familien fi nanzieren die an sie ausgeschütteten 
Leistungen über ihre Einkommens- und vor 
allem Verbrauchssteuern selbst. Vorsichtige 

Schätzungen kommen auf einen Eigenfi nanzie-
rungsanteil von 43,1 %13.

Mit steuerfi nanzierten Leistungen kann man die 
Einkommenssituation von Familien nicht verbes-
sern: So hatte die Erhöhung des Kindergeldes um 
das Sechsfache zwischen 1990 und 2002 von 50 DM 
auf 154 € die ökonomische Situation der Familien 
nicht im Geringsten verbessern können, da gleich-
zeitig die Mehrwertsteuer und die Sozialversiche-
rungsbeiträge erhöht wurden sowie die Mineral-
ölsteuer angehoben und die Ökosteuer eingeführt 
worden war. Die Einführung des Erziehungsgel-
des wurde zum Beispiel durch eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer, durch den Abbau der Familienzu-
schläge im öff entlichen Dienst, die Abschaff ung der 
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Wohnungsbauförderung und durch die Verkürzung 
des BAFÖG vom 27. auf das 25. Lebensjahr gegenfi -
nanziert. Es ist nachvollziehbar, dass Familienarmut 
auf diese Weise nicht verhindert werden kann.

b) Beitragsgerechtigkeit in der Sozialversicherung
Eltern, die gegenwärtig Unterhaltspfl ichten gegen-
über Kindern haben, müssten diese Ausgaben, zu-
mindest in Höhe des steuerrechtlichen Existenzmi-
nimums, von der Bemessungsgrundlage abziehen 
können. Dadurch würden ihre monatlichen Beiträ-
ge zur Sozialversicherung sinken, dies müsste ge-
genfi nanziert werden durch diejenigen Beitragszah-
ler, die gegenwärtig noch keine oder keine Ausgaben 
mehr für Kinder haben. Dies würde Beitragsgerech-
tigkeit herstellen, weil die Kosten für das Aufwach-
sen der nächsten Generation nicht länger von den 
Umlageverfahren ignoriert würden. Die Beitragsge-
rechtigkeit erfüllt alle Anforderungen an eine mo-
derne Familienpolitik. Sie ist familienformneutral, 
denn sie knüpft  sich nicht an die Ehe, sondern ent-
lastet Haushalte von Alleinverdienern, berufstätigen 
Eltern, Alleinerziehenden und Mehrkindfamilien 
in der gleichen Weise. So kann der für alle identi-
sche Entlastungsbetrag pro Kind bei berufstätigen 
Eltern je zur Hälft e von deren Einkommen abgezo-
gen werden mit der Folge, dass für beide die Netto-
einkommen gleichermaßen steigen würden. Ein Al-
leinverdiener könnte den Betrag zur Gänze geltend 
machen. Alleinerziehende, die vom anderen Eltern-
teil keinen Kindesunterhalt erhalten, was immerhin 
für die Hälft e der unterhaltsberechtigten Kinder der 
Fall ist,14 könnten ebenfalls den gesamten Betrag 
in Abzug bringen, was ihr Einkommen erheblich 
aufwerten würde. 

Die Beitragsgerechtigkeit ist außerdem gender-
gerecht, weil die Auft eilung der Entlastungswirkung 
bei berufstätigen Eltern die gleiche Wirkung erziel-
te und – anders als im Steuerrecht (wegen des dort 
geltenden progressiven Tarifverlaufes) – die Ein-
kommen von Müttern und Vätern in gleicher Höhe 
aufgewertet würden. Allgemein wird davon ausge-
gangen, dass durch die Steuerklassen 3/5 ein negati-
ver Erwerbsanreiz für Ehefrauen ausgeht. Durch die 
Beitragsgerechtigkeit geschieht das Gegenteil: Müt-
tern bleibt mehr Netto vom Brutto – was in dersel-
ben Logik zu einem Erwerbsanreiz führen müsste. 

Die Beitragsgerechtigkeit ist auch sozial, es wür-
de keine unsoziale progressive Entlastungswirkung 
eintreten, da in allen Fällen der gleiche Betrag vom 
zu verbeitragenden Einkommen abgezogen wird 
und bei einem linearen Beitragssatz pro Kind für je-
den Versicherten die gleiche Wirkung einträte.15 Die 
Beitragsgerechtigkeit ist ein wesentlicher Baustein 
im Kampf gegen die Familienarmut und verwirk-
licht daher in besonderem Maße das Sozialstaatsge-
bot. Die sinkenden Sozialversicherungsbeiträge für 
Eltern müssten von denjenigen Versicherten kom-

pensiert werden, die gegenwärtig keine Unterhalts-
pfl ichten für Kinder tragen. 

c) Steuerrechtlicher Freibetrag für Erziehung und 
Pfl ege und Zuschlag ohne Erziehung und Pfl ege 
Parallel zum Ehegattensplitting könnte Eltern als 
Option ein Freibetrag für Betreuung eines Kindes 
angeboten werden. Verheiratete Eltern könnten sich 
entscheiden zwischen dem Ehegattensplitting und 
dem Freibetrag. Nicht verheiratete Eltern und Al-
leinerziehende würden den neuen Betreuungsfrei-
betrag erhalten. Wenn man dies weiterentwickeln 
wollte, so könnte man auch noch einen Freibetrag 
für die Pfl ege von alten und behinderten Menschen 
einführen, obwohl ich die Kinderfrage für vorrangi-
ger halte, weil durch die Pfl egeversicherung, die im 
Übrigen ja auch ständig weiterentwickelt wird, die 
private Pfl ege durch eine Vielzahl von Leistungen 
schon berücksichtigt wird. Die Pfl ege von Kindern 
wird bemerkenswerterweise nicht von der Pfl ege-
versicherung erfasst, obwohl Kinder off ensichtlich 
auch zu den Personen gehören, die „bei der Kör-
perpfl ege, der Ernährung oder der Mobilität täg-
lich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedür-
fen“16.

Auch im Arbeits(zeit)recht ließe sich ein steuerfi -
nanzierter Ausgleich für Einkommensausfall wegen 
Kindererziehung einrichten. Doch hier gilt eben-
falls, dass diese Leistungen so fi nanziert werden 
müssten, dass sie nicht von Eltern selbst fi nanziert 
werden (etwa durch eine Erhöhung der Verbauchs- 
und Einkommenssteuern). Dies kann am besten 
vermieden werden, indem ein prozentualer Zuschlag 
zur Einkommenssteuer für Menschen ohne gegenwär-
tige Sorge- und Unterhaltspfl ichten eingeführt wür-
de. Diese Lösung ist alles andere als eine „Strafabga-
be für Kinderlose“17. Sie berücksichtigt lediglich die 
unterschiedliche Leistungsfähigkeit von Menschen 
mit und ohne Unterhaltspfl ichten gegenüber Kin-
dern. Die durchschnittlichen privaten Konsumaus-
gaben für Kinder lagen bereits 2008 durchschnitt-
lich bei 593 € bei Paaren mit einem Kind im Westen 
und bei 425 € bei Paaren mit drei Kindern im Os-
ten. Dabei sind die sogenannten „Opportunitätskos-
ten“ noch nicht berücksichtigt, das heißt die Min-
dereinnahmen, die entstehen, wenn ein Elternteil 
die Erwerbstätigkeit aufgibt oder einschränkt. Selbst 
wenn kinderlose Beitragszahler ab sofort 150 oder 
200 € mehr in die Sozialkassen einzahlen müssten, 
würde sie das nicht gegenüber Eltern benachteili-
gen. 

V. Fazit
Die umlagefi nanzierte Sozialversicherung legt Kin-
derlosigkeit nahe, weil die Sorge für die ältere Ge-
neration im Fall von Krankheit, Behinderung, Pfl e-
ge und Alter kollektiviert wurde, während die 
Kosten für die Erziehung der nachwachsenden jun-

14 Vgl. Hartmann, B. 
(2014): Unterhalts-
ansprüche und deren 
Wirklichkeit. SOEP 
papers 660, S. 8.

15 Lediglich nicht 
versicherungspfl ichtig 
Beschäftigte könnten 
durch diese Reform 
nicht entlastet werden 
– ihre Förderung muss 
aber den sozialrecht-
lichen Regelungen 
überlassen bleiben.

16 Vgl. Pfl egestufe 3: § 
15 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI.

17 Vgl. ZEIT ONLINE 
vom 30.9.2015.
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gen Generation weitestgehend privat von den Eltern 
aufgebracht werden. Beitragszahler können sich so 
in dem trügerischen Gefühl wiegen, dass sie aus-
reichend vorsorgen, wenn sie monatliche Beiträge 
abführen. Richtig ist allerdings, dass das Umlage-
verfahren nur Bestand hat, wenn eine ausreichend 
große Nachwuchsgeneration geboren, erzogen und 
gut ausgebildet wird. 

Es braucht endlich einen Ausgleich zwischen 
Menschen mit und ohne Unterhaltspfl ichten für 
Kinder im Sozialversicherungs- und Steuerrecht. 
Damit würden existierende Einkommensüberhän-
ge bei Kinderlosen abgebaut werden und Famili-
en in die Lage versetzt werden, ihren Kindern bes-
sere Bedingungen des Aufwachsens zu verschaff en. 
Durch die Umverteilung unter den Sozialversicher-
ten würden die ökonomischen Folgen der Kinderlo-
sigkeit ein Stück weit den Kinderlosen zugeordnet. 
Im derzeitigen System werden diese Kosten durch 
gleichmäßige Leistungskürzungen auf alle umgelegt 
– auch auf diejenigen, die für den demografi schen 
Wandel keine Verantwortung tragen. 

Ein neuer Ausgleich zwischen Eltern und 
Kinderlosen würde eine neue Zuordnung von 

Lebensentwurf und Verantwortung vornehmen. 
Es würde Transparenz über das Wesen des 

Generationenvertrages herstellen und vielleicht 

sogar größere Auswirkungen auf die Geburten-
rate haben als die steuerfi nanzierte Familien-

politik nach dem Gießkannenprinzip.

Aber auch wenn keine Kinder zusätzlich geboren 
würden, ist dieser Ausgleich zwingend, damit Fa-
milien heutzutage ihre Aufgaben erfüllen können. 
Kinder sind ein kostbares Gut – wir müssen die Be-
dingungen, unter denen sie derzeit aufwachsen, er-
heblich verbessern. So gesehen ist „Kinderlosigkeit“ 
keine moralische, sondern eine sozioökonomische 
Kategorie, die auch auf diejenigen zutrifft  , deren 
Kinder erwachsen sind und auf eigenen Füßen ste-
hen.
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